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Anordnung 
über das Taucherwesen 

in der Deutschen Demokratischen Republik 
— Taucheranordnung — 

vom 14. April 1986

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Zentral
vorstand der Gesellschaft für Sport und Technik wird folgen
des angeordnet:

1. A b s c h n i t t  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltangsbereich

(1) Diese Anordnung regelt
— die staatliche Aufsicht über das Taucherwesen in der 

DDR,
— die Zulassung und Registrierung von Taucherbetrieben 

und Ausrüstungsgegenständen,
— die Erteilung von Berechtigungsscheinen bzw. Qualifika

tionsnachweisen zur Ausübung einer Tätigkeit im Tau
cherwesen sowie

— die Durchführung von Tauchereinsätzen.

(2) Diese Anordnung gilt für
a) Staatsorgane^
b) Kombinate, Betriebe, Einrichtungen, Genossenschaften 

und gesellschaftliche Organisationen (nachfolgend Be
triebe und Einrichtungen genannt),

c) Bürger.

(3) Diese Anordnung güt nicht für die Nationale Volksar
mee, die Grenztruppen der DDR sowie die anderen Schutz- 
und Sicherheitsorgane.

Grundsätzliche Bestimmungen
§ 2

(1) Tauchereinsätze im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit 
dürfen nur von Betrieben und Einrichtungen durchgeführt 
werden, die vom Seefahrtsamt der DDR dafür zugelassen 
sind (nachfolgend Taucherbetriebe genannt).

(2) Bei Tauchereinsätzen gemäß Abs. 1 dürfen nur Aus
rüstungsgegenstände verwendet werden, die den dafür gel
tenden Standards* 1 2 1 entsprechen und die die gemäß § 13 vorge
schriebene Typ-Zulassung besitzen.

(3) Als Tauchereinsatzleiter, Taucher, Signalmann, Berech
tigter zum Bedienen von Dekompressionskammem, Lehrbe
auftragter im Taucherwesen oder als amtlich bestallter Tau
cher darf bei Tauchereinsätzen gemäß Abs. 1 nur tätig wer
den, wer im Besitz eines entsprechenden in dieser Anordnung 
vorgeschriebenen Berechtigungsscheines bzw. der Bestal
lungsurkunde ist.

§3
(1) Die Ausübung des Tauchsports ist grundsätzlich nur im 

Rahmen der Gesellschaft für Sport und Technik (nachfolgend 
GST genannt) auf der Grundlage der dafür geltenden Be
stimmungen des Zentralvorstandes der GST gestattet.

(2) Bei Tauchereinsätzen im Rahmen des Tauchsports dür
fen grundsätzlich nur Ausrüstungsgegenstände verwendet 
werden, die den dafür geltenden Standards1 entsprechen und 
die die gemäß § 13 vorgeschriebene Typ-Zulassung besitzen.

(3) Tauchsport gemäß Abs. 1 in Verbindung mit der Benut
zung von Taucherausrüstung darf nur ausüben, wer im Be
sitz des entsprechenden Qualifikationsnachweises der GST ist.

1 Z. Z. gilt TGL 30886 — Gesundheit^- und Arbeitsschutz
Taucherausrüstung und -hiUseihrichtnngen
Allgemeine Festlegungen.
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